
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Köln 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH 

 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Straßenbahn: 66, 67 
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 

 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per Mail) 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- Ratsbüro 
Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

403 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 

montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr,  
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 

montags bis freitags:  
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      31.03.2021 

 
 
Geschwindigkeitsüberschreitungen in verkehrsberuhigten Bereichen 
 
Anfrage FDP, Drucksachen Nr. 21/0151 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Mobilität 04.05.2021 öffentlich /  
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Wie häufig gab es in den letzten 5 Jahren Unfälle in verkehrsberuhigten Bereichen und ka-
men dabei Menschen zu schaden? 
 
Antwort: 
Der Verwaltung liegen keine polizeilichen Meldungen zu Verkehrsunfällen vor. Die Anfrage 
wird zur verbindlichen Beantwortung an die Polizei weitergeleitet. 
 
Frage 2: 
Gibt es technische Möglichkeiten, Geschwindigkeitsüberschreitungen in verkehrsberuhigten 
Bereichen zu messen und damit auch zu ahnden? Wenn ja, wie häufig wurden entsprechen-
de Messungen in den letzten fünf Jahren durchgeführt und sind dazu entsprechende Aus-
wertungen vorhanden? 
 
Antwort: 
Seitens der Verwaltung kann die Geschwindigkeit im Wege einer verdeckten Geschwindig-
keitsmessung mittels Seitenradarmessgerät ermittelt werden. Solche Messungen werden auf 
Straßen im Stadtgebiet mit Ausnahme der Bundesautobahnen durchgeführt, sofern Erkennt-
nisse zu mutmaßlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen vorliegen.  
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Eine separate Auflistung, wie häufig dabei Messungen in verkehrsberuhigten Bereichen er-
folgt sind, liegt nicht vor. Insgesamt wurden zurückliegend in folgendem Umfang Messungen 
im Stadtgebiet (jeweils für die Dauer einer Woche) vorgenommen: 
 
2020: 49 
2019: 59  
2018: 33  
2017: 62 
2016: 48 
 
Wegen der Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen wird die Anfrage an die Polizei 
weitergeleitet. 
 
Frage 3: 
Wenn keine Geschwindigkeitsmessungen möglich sind, mit welchen Maßnahmen kann an-
sonsten noch die Sicherheit der Fußgänger gewährleistet werden? 
 
Antwort: 
Bei festgestellten erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen erfolgt eine Bewertung der 
Örtlichkeiten durch die Verwaltung. Sofern möglich und erforderliche Haushaltsmittel vor-
handen, wird insbesondere mit Einbauten im Verkehrsraum auf eine Geschwindigkeitsredu-
zierung eingewirkt. Dabei ist zu beachten, dass eine Durchfahrt für Großfahrzeuge (insbe-
sondere Feuerwehr, Müllabfuhr) gewährleistet sein muss. Aufwändige Umbaumaßnahmen, 
die auch eine Anliegerbeitragspflicht auslösen können, wurden bislang nicht vorgenommen. 
Zurückliegend erfolgte eine Information an alle Haushalte in betreffenden verkehrsberuhigten 
Bereichen, in der die Verkehrsregeln nochmals erläutert wurden. Da Aufwand/Nutzen derar-
tiger Informationsschreiben in keinem Verhältnis zueinander standen, wurde dies eingestellt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 
 
 


